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Ob Neubau, Umbau 
oder Modernisierung – 
in der neuen Rolle des 
Bauherrn begegnen 
einem sehr schnell sehr 
unbekannte Begrifflich-
keiten. Dies umso mehr, 
wenn es um die soge-
nannten „anerkannten 
Regeln der Technik“ 
geht. Unser Gastautor 
Rechtsanwalt Volker 
Blumenthal klärt auf.

Als zukünftiger Jurist lernt man 
im Studium früh, dass ein Blick 
ins Gesetz die Rechtsfindung 

erleichtert. Bei den anerkannten  
Regeln der Technik ist das jedoch an-
ders. Denn im Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB), dem zentralen Gesetz-
buch des allgemeinen Privatrechts, 
wird dieser Begriff nicht definiert.

Werden die Allgemeinen Vertrags-
bedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen (VOB/B) in den Werk-
vertrag einbezogen, bestimmen die-
se zwar unter § 4 Abs. 2 Nr. 1 S. 2, dass 
der Auftragnehmer die anerkannten 
Regeln der Technik bei der Ausfüh-
rung der Leistung zu beachten hat. 
Entspricht die Leistung zur Zeit der 
Abnahme nicht diesen Regeln, so ist 

sie nach § 13 Abs. 1 S. 2 VOB/B man-
gelhaft. Um eine inhaltliche Bestim-
mung des Begriffs handelt es sich da-
bei allerdings ebenfalls nicht.

WORAUF BASIEREN DIE  
ANERKANNTEN REGELN? 
Rechtsprechung und Literatur prägen 
die anerkannten Regeln der Technik. 
Demnach ist eine technische Regel 
für den Entwurf und die Ausführung 
baulicher Anlagen allgemein aner-
kannt, wenn sie nach vorherrschen-
der Ansicht der technischen Fach-
leute sowohl in der Wissenschaft als 
theoretisch richtig anerkannt als auch 
in der Baupraxis erprobt ist und sich 
dort bewährt hat. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass der Besteller bei 

Anerkannte Regeln 
der Technik
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Beispiel  
Schallschutz

Ein gutes Beispiel für eine 
DIN-Norm, die nicht die aner-
kannten Regeln der Technik 

widerspiegelt, ist die DIN 4109 
für Schallschutz aus dem Jahr 
1962. Das Oberlandesgericht 

Köln hat 1980 festgestellt, dass 
sie schon nicht den Anforde-

rungen an den Schallschutz im 
Jahre 1973 entspricht. Die Norm 

wurde daraufhin mehrfach 
verschärft sowie im Jahre 1989 
mit höheren Anforderungen neu 
veröffentlicht – und entsprach 

einem BGH-Urteil zufolge bereits 
1990 nicht mehr den seinerzeit 

üblichen Standards. Die DIN 
4109:1989 ist also schon kurz 

nach ihrer Neuveröffentlichung 
hinter den anerkannten Regeln 
der Technik zurückgeblieben. 

Zwischenzeitlich wurde die DIN 
4109 mehrfach überarbeitet, 
zuletzt 2020. Ob die aktuelle 

Fassung (DIN 4109-5:2020)  den 
derzeitigen anerkannten Regeln 

der Technik entspricht, ist in 
Fach- und Verkehrskreisen um-
stritten. Die weitere Entwicklung 

bleibt abzuwarten. 

Beachtung der anerkannten Regeln 
der Technik ein gebrauchstaugliches 
Werk erhält.

NICHT VERWECHSELN MIT 
DEM STAND DER TECHNIK
Nicht zu verwechseln sind die aner-
kannten Regeln der Technik mit dem 
Stand der Technik. Dieser setzt eben-
falls voraus, dass die technischen 
Maßnahmen bereits entwickelt und 
realisiert sind. Von den anerkannten 
Regeln der Technik unterscheidet 
sich der Stand der Technik aber da-
durch, dass er auf eine allgemeine 
Anerkennung und Durchsetzung in 
der Praxis verzichtet. Der Stand der 
Technik beschreibt das technisch 
Machbare, birgt jedoch die mit neuen 
noch nicht ausreichend bewährten 
Bauweisen einhergehenden Risiken. 
Vor selbigen ist der Bauherr beim Ab-
stellen auf die anerkannten Regeln 
der Technik geschützt. Diese hinken 
indessen stets ein Stück weit hinter 
der weiterstrebenden technischen 
Entwicklung her.

WO SIND DIE STANDARDS 
FESTGELEGT?
Die anerkannten Regeln der Technik 
sind also dynamisch und verändern 
sich fortwährend. Auch aus diesem 
Grund ist die schriftliche Fixierung 
einer technischen Regel keine zwin-
gende Voraussetzung für ihre Einord-
nung als anerkannte Technik-Regel.

Häufig existieren dennoch schrift-
liche Regelwerke, anhand derer 
die anerkannten Regeln der Tech-
nik nachvollzogen werden können. 
Hierzu gehören beispielsweise DIN-
Normen des Deutschen Instituts für 
Normung e. V., technische Richtlinien 
des Vereins Deutscher Ingenieure 
e. V. (VDI), Bestimmungen des Ver-

bands der Elektrotechnik, Elektronik 
und Informationstechnik e. V. (VDE) 
sowie die Energieeinsparverord-
nung (EnEV), welche zum 1. Novem-
ber 2020 ins Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) eingeflossen ist (siehe Seite 46).

Besondere Aufmerksamkeit ver-
dienen die DIN-Normen. Bei diesen 
handelt es sich nicht um Rechtsnor-
men, solange sie nicht als solche ein-
geführt werden, sondern um private 
technische Regelungen mit Empfeh-
lungscharakter. Gleichwohl kommt 
ihnen erhebliche praktische Bedeu-
tung zu. Nach dem Bundesgerichts-
hof (BGH) gilt die Vermutung, dass die 
DIN-Regelwerke die anerkannten Re-
geln der Technik wiedergeben.

Diese Vermutung ist freilich wider-
legbar. Denn nur weil eine technische 
Regel in einer  aktuellen DIN-Norm 
enthalten ist, ist es noch lange kei-
ne anerkannte Regel der Technik. 
Eine DIN-Norm kann die anerkann-
ten Regeln der Technik wiedergeben 
oder hinter diesen zurückbleiben. 
Sie kann gegebenenfalls auch den 
Stand der Technik aufzeigen. Es gibt 
also DIN-Normen, die sich erst noch 
als anerkannte Regeln der Technik 
durchsetzen müssen und solche, die 
zuvor schon existierende anerkann-
te Regeln der Technik festschreiben. 
Zudem können DIN-Normen auch 
veraltet sein und als bereits überhol-
te technische Regeln den aktuell an-
erkannten Regeln der Technik nicht 
entsprechen.

DIE BEDEUTUNG FÜR  
PRIVATE BAUHERREN
Ein BGB-Werkvertrag verpflichtet 
nach § 631 Abs. 1 BGB den Unterneh-
mer zur Herstellung des versproche-
nen Werkes und den Besteller zur 
Entrichtung der vereinbarten Vergü- F
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tung. Gemäß § 633 Abs. 2 S. 1 BGB 
bestimmt sich die geschuldete Be-
schaffenheit des Werkes vorrangig 
nach der Vereinbarung der Parteien. 
Weicht das hergestellte Werk von der 
vereinbarten Beschaffenheit ab, liegt 
ein Sachmangel vor. Einen ausdrück-
lichen Hinweis darauf, dass der Unter-
nehmer bei der Herstellung des Wer-
kes die Einhaltung der anerkannten 
Regeln der Technik schuldet, ergibt 
sich aus dem Gesetz nicht. Welche 
Beschaffenheit des Werkes der Bau-
herr und der Unternehmer vereinbart 
haben, ist durch die Auslegung des 
zwischen ihnen abgeschlossenen 
Vertrages zu ermitteln.

Diese Auslegung führt regelmäßig 
dazu, dass die Parteien neben kon-
kreten Eigenschaften des herzustel-
lenden Werkes auch die Einhaltung 
der anerkannten Regeln der Technik 
als geschuldete Beschaffenheit und 
Mindeststandard vereinbart haben. 
Der Unternehmer sichert diese sozu-
sagen stillschweigend zu. Bei einem 
VOB/B-Werkvertrag ergibt sich dies 
sogar unmittelbar aus der VOB/B (vgl. 
oben). Soll die Bauausführung hinter 
den anerkannten Regeln der Technik 
zurückbleiben, so muss dies verein-
bart werden. In diesem Fall ist der Un-
ternehmer grundsätzlich verpflichtet, 
den Besteller auf die Bedeutung der 
anerkannten Regeln der Technik und 
die mit deren Nichteinhaltung ver-
bundenen Konsequenzen und Risi-
ken hinzuweisen.

MANGELHAFTIGKEIT BEI 
NICHTEINHALTUNG
Werden die (stillschweigend) als 
Mindeststandard vereinbarten aner-
kannten Regeln der Technik bei der 
Bauausführung nicht eingehalten, ist 
das Werk mangelhaft. Dies regelmä-

ßig auch dann, wenn die Nichtein-
haltung der anerkannten Regeln der 
Technik keine weiteren nachteiligen 
Folgen nach sich gezogen hat. Der 
Besteller kann demzufolge im Fall 
des BGB-Werkvertrages Gewährleis-
tungsrechte nach § 634 BGB geltend 
machen. Hat der Besteller Anspruch 
auf die Beseitigung eines Mangels, so 
ist er nach § 641 Abs. 3 Hs. 1 BGB fer-
ner berechtigt, nach der Fälligkeit die 
Zahlung eines angemessenen Teils 
der dem Unternehmer nach dem 
Vertrag geschuldeten Vergütung zu 
verweigern.

BESONDERHEITEN ETWA 
BEIM BAUEN IM BESTAND
Beim Bauen im Bestand stellt sich 
die Frage, ob der Standard zum Zeit-
punkt der Errichtung des Gebäudes 
oder die meist strengeren zum Zeit-
punkt des Umbaus oder der Sanie-
rung geltenden anerkannten Regeln 
der Technik ausschlaggebend sind. 
Letzteres ist umso eher anzunehmen, 
je umfangreicher die auszuführenden 
Arbeiten ausfallen. Die Grenzen sind 
nicht klar definiert, weswegen sich 
eine klarstellende schriftliche Verein-
barung dringend empfiehlt.

Problematisch sind auch Ände-
rungen der anerkannten Regeln der 
Technik während der Bauphase. Der 
Unternehmer schuldet deren Einhal-
tung zum Zeitpunkt der Abnahme. Er 
muss daher den Besteller über etwai-
ge Änderungen nach dem Baubeginn 
und grundsätzlich auch über die damit 
verbundenen Konsequenzen und Risi-
ken für die Bauausführung aufklären. 
Besteht der Besteller auf die Einhal-
tung der neuen Standards, so kann 
hieraus für den Unternehmer ein An-
spruch auf Anpassung seiner Vergü-
tung resultieren.� • Volker Blumenthal

Autor Rechtsanwalt Volker 
Blumenthal ist Fachanwalt für 

Bau- und Architektenrecht und 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 

Bau- und Immobilienrecht im 
Deutschen Anwaltverein.

Im Internet unter
www.arge-baurecht.com  

finden Sie weitere 
hilfreiche Expertentipps, 
Ratgeber und Urteilsbe-
sprechungen rund ums 

Thema Bauen.


